
1 Beschaffer

1.1 Beschaffer

Offizielle Bezeichnung : Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Art des öffentlichen Auftraggebers : Oberste Bundesbehörde

Haupttätigkeiten des öffentlichen Auftraggebers : Allgemeine öffentliche Verwaltung

2 Verfahren

2.1 Verfahren

Titel : Ausschreibung einer INQA-Geschäftsstelle

Beschreibung : Mit dieser Ausschreibung soll ein Dienstleister gewonnen werden, der 
den administrativen Betrieb der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) sicherstellt 
und gleichzeitig die bereits durch das INQA-Netzwerkbüro erfolgreich aufgebaute 
Vernetzung von INQA-Akteuren, Stakeholdern und Fachkräftenetzwerken in den 
Bereichen Fachkräftesicherung und Arbeitsqualität vertieft und verstetigt.

Zum Aufgabenbereich des Dienstleisters gehört zudem die Konzeption, Durchführung, 
die Dokumentation und in ausgewählten Fällen auch die Auswertung von 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Fachkräftesicherung und der 
Netzwerkarbeit der Initiative sowie die Beteiligung/Mitwirkung an vergleichbaren 
Veranstaltungen Dritter.

Darüber hinaus zählen das Publikationsmanagement, das Monitoring der INQA-
Aktivitäten und die Pflege der Netzwerkdatenbank zu den Aufgaben der Geschäftsstelle.

Bitte beachten sie die ausführliche Leistungsbeschreibung in den Teilnahmeunterlagen 
in Dokument 02

Bitte beachten Sie die beigefügten Vergabeunterlagen.

Kennung des Verfahrens : 642cdd57-b83e-4812-9c08-70171d38a4ee

Interne Kennung : ZVS-04812-10/1

Verfahrensart : Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Beschleunigtes Verfahren : nein

2.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen

Hauptklassifizierungscode  (cpv): 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche 
Verwaltung

2.1.2 Erfüllungsort

NUTS-3-Code : Berlin (DE300)

Land : Deutschland

2.1.4 Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage :

Richtlinie 2014/24/EU

vgv - 

2.1.6 Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe : Bekanntmachung

Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 



Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Betrug oder Subventionsbetrug: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Bildung krimineller Vereinigungen: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 



(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Bildung terroristischer Vereinigungen: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Einstellung der beruflichen Tätigkeit: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 



Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Insolvenz: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Interessenkonflikt: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,



2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Mangelhafte Erfüllung eines früheren öffentlichen Auftrags: Ausgeschlossen 
werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung: 
Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 



Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Mit Insolvenz vergleichbares Verfahren: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Rein nationale Ausschlussgründe: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Schwere Verfehlung: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 



Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Täuschung oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens: 
Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Verstöße gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,



3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Verstöße gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Verstöße gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 



Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen: 
Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern oder Abgaben: 
Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,



2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Wettbewerbsverzerrung wegen Vorbefassung: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

Zahlungsunfähigkeit: Ausgeschlossen werden,
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 
Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße 
belegt worden sind,

2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen,

3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe 
(bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen,

4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 



Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen.

Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum 
Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im 
Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages 
führen.

5 Los

5.1 Interne Referenz-ID Los : LOT-0000

Titel : Ausschreibung einer INQA-Geschäftsstelle

Beschreibung : Mit dieser Ausschreibung soll ein Dienstleister gewonnen werden, der 
den administrativen Betrieb der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) sicherstellt 
und gleichzeitig die bereits durch das INQA-Netzwerkbüro erfolgreich aufgebaute 
Vernetzung von INQA-Akteuren, Stakeholdern und Fachkräftenetzwerken in den 
Bereichen Fachkräftesicherung und Arbeitsqualität vertieft und verstetigt.

Zum Aufgabenbereich des Dienstleisters gehört zudem die Konzeption, Durchführung, 
die Dokumentation und in ausgewählten Fällen auch die Auswertung von 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Fachkräftesicherung und der 
Netzwerkarbeit der Initiative sowie die Beteiligung/Mitwirkung an vergleichbaren 
Veranstaltungen Dritter.

Darüber hinaus zählen das Publikationsmanagement, das Monitoring der INQA-
Aktivitäten und die Pflege der Netzwerkdatenbank zu den Aufgaben der Geschäftsstelle.

Bitte beachten sie die ausführliche Leistungsbeschreibung in den Teilnahmeunterlagen 
in Dokument 02

Bitte beachten Sie die beigefügten Vergabeunterlagen.

Interne Kennung : ZVS-04812-10/1

5.1.1 Zweck

Art des Auftrags : Dienstleistungen

Hauptklassifizierungscode  (cpv): 75131000 Dienstleistungen für die öffentliche 
Verwaltung

5.1.2 Erfüllungsort

NUTS-3-Code : Berlin (DE300)

Land : Deutschland

Zusätzliche Angaben zum Erfüllungsort : 

5.1.3 Geschätzte Dauer

Datum des Beginns : 01/11/2026

Enddatum der Laufzeit : 31/10/2030

5.1.4 Verlängerung

Verlängerung - Maximale Anzahl : 1

5.1.6 Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme : Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen : nein



Diese Auftragsvergabe ist besonders auch geeignet für kleinste, kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) : nein

Zusätzliche Informationen : Die Teilnehmer sind aufgefordert, mit dem 
Teilnahmeantrag eine kurze Projektskizze (als separates Dokument von max. 3 
DIN A4 Seiten - fügen Sie kein Deckblatt oder Anlagen hinzu) zu der in der 
Leistungsbeschreibung umrissenen Leistung vorzulegen. Anhand der 
eingereichten Projektskizze werden unter den geeigneten Bewerbungen diejenigen 
ausgesucht, die zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden. Die 
Entscheidungskriterien werden dabei die Schlüssigkeit und Problemorientierung 
der Projektskizze sein. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Fehlen dieser Skizze 
eine Nachfrist analog zu § 56 VgV nicht eingeräumt wird, ohne dass hierzu eine 
weitere Prüfung erfolgt. Das Fehlen dieser Skizze führt in jedem Fall zum 
Ausschluss des Teilnehmers vom weiteren Verfahren.

5.1.7 Strategische Auftragsvergabe

Art der strategischen Beschaffung : Keine strategische Beschaffung

5.1.9 Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien : Bekanntmachung

Kriterium : Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen

Beschreibung : Zur Sicherstellung einer möglichst hochwertigen 
Aufgabenbearbeitung sind vertiefte Kenntnisse in Bezug auf die 
ausgeschriebene Leistung notwendig. 

1. Nachweis der Kompetenz und Erfahrung des Teilnehmers in folgenden 
Aufgaben- und Themenbereichen:

1.1 Wissenschaftliche Fachkenntnis im Bereich Wirtschaft, Verwaltung, 
Politik und administrativen Management
1.2 Kompetenz und Erfahrung in Veranstaltungsmanagement (analog und 
virtuell), Koordinierung und Öffentlichkeitsarbeit
1.3 Erfahrung in der Zusammenarbeit mit institutionellen und betrieblichen 
Akteuren, Agenturen sowie Netzwerkakteuren
1.4 Methodenkompetenz (insbesondere agile Methoden und virtuelle 
Vernetzungs-formate)
1.5 Methoden Informationsmanagement (insbesondere Umgang mit 
Datenbanken und Datenvisualisierung)
1.6 Kenntnisse in der Zusammenarbeit mit Sozialpartnern
1.7 Kenntnisse im Datenschutzrecht

Die zu Nr. 1.1 bis 1.7 geforderten Nachweise des Teilnehmers sind in einer 
Referenzliste über die wichtigsten Projekte und Veranstaltungen der letzten 
3 Jahre zusammen zu stellen (die jeweiligen Auftraggeber und dor-tigen 
Kontaktpersonen, kurze inhaltliche Beschreibung der Aufträge und das 
jeweilige Auftragsvolumen sind anzugeben; Kompetenz und Erfahrung sind 
an Hand konkreter Beispiele zu belegen). 
Dabei kann eine Referenz auch mehrere oder alle der geforderten 
Kompetenzen umfassen. 
Es ist jeweils konkret anzugeben, welche Kompetenz mit der jeweiligen 
Referenz nachgewiesen wird 

Gegebenenfalls müssen auf Verlangen des Auftraggebers entsprechende 
Bescheinigungen vorgelegt wer-den. Zusätzlich ist mit dem 
Teilnahmeantrag die Eigenerklärung zur Eignung des eingesetzten Personals 
gemäß Dokument 12 vorzulegen. Das Gesamtteam muss die o. g. 
Kompetenzen abdecken und über ent-sprechende Erfahrungen und 



Qualifikationen verfügen.

Die zu 1. geforderten Nachweise sind bei Bewerber- oder 
Arbeitsgemeinschaften in der gefor-derten Form für jedes Mitglied der 
Gemeinschaft fachspezifisch, d. h. jeweils für den zu über-nehmenden Teil 
der insgesamt ausgeschriebenen Leistung vorzulegen. 

2. Angaben und Nachweise zu Projektleitung und Stellvertretung:
2.1. Projektleitung und Stellvertretung sind namentlich zu benennen.
2.2. Folgende Nachweise zu Qualifikation sind für beide unter Nr. 2.1. 
genannten Personen zu erbringen: 
2.2.1 Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. Masterabschluss der Wirt-
schaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Verwaltungswissenschaf-ten, 
Kommunikationswissenschaften oder einer vergleichbaren Studien-richtung.

Folgende Nachweise zur beruflichen Erfahrung gelten auch dann als 
erbracht, wenn sie im Einzelfall nur für eine der beiden Personen 
nachgewiesen wird:
2.2.2 mindestens dreijährige Berufserfahrung mit Leitungsverantwortung bei 
Aufgaben im Zusammenhang mit den unter Nr. 1. genannten Themen- und 
Aufgabenbereichen 

Die persönlichen Nachweise zu Nrn. 2.2.2 für die Projektleitung und 
Stellvertretung sind jeweils in einer Liste über die wichtigsten Projekte und 
Veranstaltungen der letzten 3 Jahre zusammen zu stellen (unter Angabe der 
Arbeitgeber - oder bei selbständiger Tätigkeit der Auftraggeber - und der 
Kontaktpersonen einschließlich einer stichwortartigen Beschreibung der 
Tätigkeiten). Dabei kann ein Nachweis auch mehrere oder alle der 
genannten Themen- und Aufgabenbereiche um-fassen. Es ist jeweils konkret 
anzugeben, welcher Nachweis welchen Bereich betrifft.

Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten 
Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen

Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens :

Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber
: 3

Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber : 
5

Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen 
durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen 
werden

Der Auftraggeber behält sich den Zuschlag auf das Erstangebot vor

5.1.11 Auftragsunterlagen

Verbindliche Sprachfassung der Vergabeunterlagen : Deutsch

Internetadresse der Auftragsunterlagen : https://www.evergabe-online.de
/tenderdocuments.html?id=832279

5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung :

Elektronische Einreichung : Erforderlich

Adresse für die Einreichung : https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.
html?id=813354



Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden 
können : Deutsch

Elektronischer Katalog : Nicht zulässig

Nebenangebote : Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen : Nicht zulässig

Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge : 02/03/2026 23:59

Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können :

Die Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen ist 
teilweise ausgeschlossen.

Zusätzliche Informationen : Nachforderungen nur im Rahmen des § 56 VgV

Auftragsbedingungen :

Die Auftragsausführung ist bestimmten Auftragnehmern vorbehalten : Nein

Elektronische Rechnungsstellung : Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt : ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet : ja

5.1.15 Techniken

Rahmenvereinbarung :

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem :

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Schlichtungsstelle : Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes

Überprüfungsstelle : Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Informationen über die Überprüfungsfristen : Ein Nachprüfungsantrag ist 
unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, wenn der 
Zuschlag erfolgt ist, bevor die Vergabekammer den Auftraggeber über den Antrag 
auf Nachprüfung informiert hat (§§ 168 Abs. 2 Satz 1, 169 Abs. 1 GWB). Die 
Zuschlagserteilung erfolgt zehn Kalendertage nach Absendung der Information an 
die unterlegenen Bieter gem. § 134 Abs. 2 GWB. Die Frist beginnt am Tag nach 
der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs 
beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. Die Zulässigkeit eines 
Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten 
Vergabeverstöße 10 Kalendertage nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen 
spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden 
(§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB). Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in 
den Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der 
Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
: Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Organisation, die Angebote entgegennimmt : Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales



Organisation, die Angebote bearbeitet : Bundesministerium für Arbeit und Soziales

8 Organisationen

8.1 ORG-0000

Offizielle Bezeichnung : Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Identifikationsnummer : 022899-527-0

Ort : Bonn

Postleitzahl : 53123

NUTS-3-Code : Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land : Deutschland

E-Mail : zentrale-vergabestelle@bmas.bund.de

Telefon : 022899-527-0

Rollen dieser Organisation :

Beschaffer

Zentrale Beschaffungsstelle, die für andere Beschaffer bestimmte 
Lieferungen und/oder Dienstleistungen erwirbt

Zentrale Beschaffungsstelle, die öffentliche Aufträge oder 
Rahmenvereinbarungen im Zusammenhang mit für andere Beschaffer 
bestimmten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen vergibt
/abschließt

Organisation, die Angebote entgegennimmt

Organisation, die Angebote bearbeitet

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1 ORG-0001

Offizielle Bezeichnung : Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes

Identifikationsnummer : 0228-9499-0

Ort : Bonn

Postleitzahl : 53123

NUTS-3-Code : Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land : Deutschland

E-Mail : vk@bundeskartellamt.de

Telefon : 0228-9499-0

Rollen dieser Organisation :

Schlichtungsstelle

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung : 71d25a88-d0d0-4b6c-8a9c-59c67b934073 - 03

Formulartyp : Wettbewerb

Art der Bekanntmachung : Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung : 29/01/2026 13:01

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist : Deutsch 


